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Erwägungen ZUu Subsidiaritätsprinzip!

Von SWALD VO NELF-BREUNING S. J.
Da{iß das der KEnzyklika x  „Quadraéééimo anno  co 1931 proklamierte Sub-

sidiaritätsprinzip welıtesten Kreisen uch der nicht-katholischen Welt e1ine
günsfige Aufnahme und Anerkennung gefunden hat, kann 1Ur Ireudig

begrüßt werden. Bedauerlicherweise ber machen manche e1ge-
11611 Teisen aus dem Subsidiäritätspri.nzip eLWAaSsS w1e eC1INe Mode und STrA-
pazıeren CS bedenklicher. ’Emseitigkeit. Im politischen Tageskampf
die 505 „„Dozlalreform“‘ sind durchaus unzutreffende un: infolgedessen Uul-

berechtigte Berufungen darauf immer häufiger beobachten. Das hat be-
rcits azu geführt, da{fßs VO.  e der Gegenseite mıt den Unrecht araus

Folgerungen uch das Prinzip selbst bekämpft WIT  d, während
dem richtig verstandenen Pfinzip wahrscheinlich zustiımmen würde. So — Wg A W T,scheint der Leit, e1ine Entwirrung versuchen un:! klarzustellen,
das Subsidiaritäßprh1fip wi1:klidh

Sınn des Subsidiaritätsprinzips
16 Aussage des Subsidiaritätsprinzips ist kurz diese  S alle gesellschaft-liche Tätigkeit ist ‚„subsidiär‘‘. Das ateinische Stammwort „subsidium““ heißt

Hilfe, Hilfeleistung, Hilfsstellung. Das ist die eindeutig positive Grundbedeu-
tung In uUunserer deutschen Sprache dagegen hat das Kigenschaftswort „„sub-
sıdiär“‘ einen Bedeutungswandel S Abschätzige und damit 1Ns Negativefahren VO  a} ‚„hilfsweise“‘ ber ‚„aushilfsweise‘““ und „behelfsweise“‘ CI -
satzweise‘““ jener Bedeutung des Minderwertigen, die dem Wort ‚„„Krsatz‘“‘
seıt dem ersten Weltkrieg anhaftet („Krsatz 6C  —,

Offenbar sind ZWei grundverschiedene Aussagen, ob ich sage, die (ze-
sellschaft habe durch ihre gesamte Tätigkeit ihren Gliedern hilfreich E1IZU-
stehen, sS1eE ördern und ihren Lebensraum erweıtern, oder oh ich SaSC,die Gesellschaft dürfe mıt ihrer Tätigkeit NUur aushilfs-, behelfs- oder ErSsatz-

trieh (Mannheimer Dissertati
Schrifttum zZum Sußsidiaritäfsprinzip : Laur, Heinz, Das Subsidiaritätsprinzip 1mM Be-

0N), VI U, 144 Düsseldorf 1955, Zentralverlag für Disser-tationen Triltsch. Nell-Breuning Oswald VOonN, Das Subsidiaritätsprinzip als wirt-schaftliches Ordnungs I1Nz1P, Degentfeld-Festschrift (Lagler-Meßner) Wien 1952, Ver-
MJag Herold, 81 Link, Ewald, Das Subsidiaritätsprinzip, Freiburg 1955, HerderDas SubsidiaritätsPrinzip (Sammlung Politeia. Veröffentlichungen des Internationalen In-stıituts für Sozial

ter Mitwirkun
wıssenschaft und Politik, Freiburg/Schweiz, LL) hrs VO!  ; Utz

Kerle
VO|  - Hengstenberg, Küchenhof{f, vän er Ven, 117 Seiten,rlag, Heidelberg 1953 (Daslung, sondem auf diesen Band!) „herau5gegeben‘f bezieht S1C. nicht aut die Samm-

Sthi\men 157,
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WeISE eingreifen.? Mit der ersten Aussägé stelle ich der Gesellsch‘aft e1INEe Auf-
gabe VO umfassenden Ausmaßen: mit der zweıten ziehe ich inr e1INe en
bemessene (Grenze. ene Aussage ıst eindeutig und klar; diese enthält ZWAar

auch twas Tutreffendes und S0OSar schr Wichtiges, ist aber allzu milßver-
ständlich gefalst und führ  L daher erfahrungsgemäfs Immer wieder die Irre.

Gerade die Erörterungen ber S1€E S0S „„Sozlalreform“ zeıgen, wıievıiel VO

richtigen Verständnis des Subsidiaritätsprinziıps abhängt. Obwohl sich
bei dieser So „„‚SDozlalreform ” Wirklichkeit NUr um eine Bereinigung
SC 1CT sozlalpolitischen Gesetzgebung und Verbesserung der 505 $o-ziallei-
stungen (aus Sozlalversicherung, Versorgung und Fürsorge) mıiıt dem Tiele
der „„sozlalen Sicherheit““ handelt, kann eC1INe Weichenstellung oder
vermerkt einer Verschiebung des srundsätzlichen Verhältnisses VO:  e E  1N-
zeimensch und Gesellschaft führen

Die Gesellschaft hier ist VOTLT allem die Gesellschaft des staatlich
geeinten Volkes gedacht sol1l ihren Gliedern, soviel sS1E VErma$sS, ZU „„SOZ1a-
len Sicherheit““ verhelfen. „Soziale Sicherheit““ bedeutet richtig verstan-
den da{fß der einzelne die gesicherte Möglichkeit hat, der Gesellschaft
als deren Glied stehen, sich behaupten un: entfalten. Diese —
sicherte Möglichkeit mu{fß ihm VO'  . der Gesellschaft geboten werden; der
einzelne kann und muß 165e Möglichkeit NUutLzen; das ber SeTz VOTauUs,
da{fß S1€e bereits hat; sich selber s1e geben, verschaffen oder neh-
INeNN V  i=) nicht. Alles, W. azu gehört, da{ß jedem diese Möglichkeit
gegeben un: auf die Dauer gesichert sel, WIT Urz das „„‚Gemein-
wohl‘®‘“® alles das, was ZUIMN (Semeinwohl erfordert WIr  d, schaffen und
erhalten, darın besteht wesentlich das ‚„„‚subsidium””, die Hilfeleistung, die
ach dem Subsidiaritätsprinzip die Gesellschaft ıhren Gliedern eisten
hat Indem die Gesellschaft die Voraussetzungen schafft, ınter denen alleın
der Einzelmensch Se1INe Kräfte mıt Erfolg rFCSCH kann, beschränkt S1E seinen
Liebensraum nicht, sondern schafft 1  hm Lebensraum und erweıtert diesen
Lebensraum. (Senau das ist der Posıtıye Sinngehalt des Subsidiaritäts-
Prinzıps.

Dasselbe w1€e zwischen Gesellschaft un: Einzelmensch gilt uch 1Im Ver-
hältnis höherer gesellschaftlicher Gebilde ihren Gliedgesellschaften, Z

Staat und Gemeinde, (GSemeinde und Familie. Aufgabe des Staates ıst C5S, die
Voraussetzungen Ceines blühenden Gemeindelebens, einer blühenden 5C-
meindlichen Selbstverwaltung schaffen, alles das vorzukehren, WOLIL -

auf die (Semeinden ihrem Wohlergehen angewlesen SIN  d, weL  1 s1€e au

eigenen Kräften erringen nicht vermögen. AÄAhnlich ıst Aufgabe der
Gemeinde., jene gemeinsamen Einrichtungen USW. schaffen., deren die
meindeeingesessenen Familien ihrem Wohlergehen bedürfen, die aber
weder die einzelnen Familien für sich selbst und allein schaffen imstande

Unser Prinzi
2 Die französische Sprache kennt die Unterscheidung VO.  - Sle suppletif un subsidiaire.

heißt „Subsidiaritätsprinzip””, nıicht „Supplementaritätsprinzip‘; meıint
keineswegs, die Gesellschaft habe ı91508 als ‚„„Lückenbüßer‘‘ eiNZUSpringen, sondern S] habe
schlechterdings un umfassend „hilfreich” SE1N.
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sind . h0 ch uch VO  b freien Vepinlsunden VO Familien ausr pichenderWeise zustande gebracht werden.

Mifsverständnisse
Bis hierhin dürfte ohl ziemlich allgemeine Übereinstimmung bestehen.

Fügt aber die vorstehend gemachten Aussagen das W örtchen UT
eıIn, beginnen die Meinungsverschiedenheiten. Soll wirklich die Gesell-
schaft TLUT das für ihre Glieder tun, was diese selbst für sich nıcht tun kön-
nen ? Soll der Gesellschaft verwehrt se1ln, iıhren Gliedern das .eben leich-ter und glücklicher machen, indem S16 ihnen abnimmt, wäas die Glieder
ZWAAar unter Aufbietung aller Kraft selbst leisten vermöchten, he-
freit werden für S1e jedoch eine Krleichterung bedeutete? Die Antwort
auf diese Frage hängt ausschließlich davon ab, VO welcher Art diese .„Er-leichterung‘‘ ist. Nimmt S16 e1ine Last ab, die NUr drückt, die tragen die
Kräfte nıcht stählt, sondern ihnen zehrt, annn ıst diese Erleichterung 1Ne
echte Hilfe und damit dem Subsidiaritätsprinzip gemäfl; entzieht S16 da-

dem Menschen die Gelegenheit, enthebt s1e ihn dem heilsamen Zwange,die Lösung von Aufgaben, die ZWAar mühselig, aber doch ohnend SIN  d,
zu rıngen, die Uberwi.ndung Von Schwierigkeiten, die überwindbar Sın  d,sich mühen und diesem Kıngen und Bemühen se1iINe körperlichen, 1N-
tellektuellen und charakterlichen Kräfte bewähren un stählen, dann
ist das keine wahre Hilfe, sondern eın Kaulbett oder eine Eselsbrücke: Macht
die gesellschaftliche Hilfeleistung Kräfte frei für höhere Leistungen, dann
1st sS1e berechtigt; denn dann SEeTZ sS1e den Menschen (das lied gesell-schaftlichen Ganzen) den Stand Leistungen, die aus elgener raft allein
nıcht vollbracht werden könnten: 1st dagegen abzusehen., die gesellschaft-liche Tätigkeit werde dazu führen, da{fls der einzelne (das Glied) eine
ansonsten vollbrachte Leistung unterläfßt, ohne da{fß eiıne wertvollere Lei-
stung ihre Stelle trıtt, dann ist das nıcht Förderung, sondern Schädigung.‚Omne agendo perficitur  CC! (W Aas immer sich betätigt, wıird durch seine

Tätigkeit vollkommener!) Wahrhaft beglückend und bereichernd ist nıcht
das wWas uUuns 1n den Schoß geworfen wird, sondern das, wäas WIT uns durch
ehrliche und echte Leistung errıngen. ott selbst trägt dem seliner Heils-
führung uns Menschen Rechnung: unsere Seligkeit, obwohl Sanz (ze-
schenk seiner zuvorkommenden Gnade, soll doch die Frucht, der KErtrag
uUuNserTeES Mitwirkens mıiıt SeINer Gnade SeCIN ott ermöglicht UunNns. W as WIT als
bloße Geschöpfe und TST recht als Sünder schlechterdings nıcht vermöchten;ermöglicht Uuns, aber nımmt nicht ab, erspart uns das Bemühenund die Leistung nıcht (GGanz ebenso verfahren verständi3e Eltern mıt ihren
Kindern: S1€e das wAas das Kind für sich selbst och nicht

ber STLE halten das Kind nıcht unselbständig, sondern halten und lei-
ten entsprechend seiner körperlichen und gelstigen Entwicklung azu diImmer mehr sich selbst helfen;: erleben s1e. mıiıt dem ınde die be-
glückende Freude dem ersten Sch;itt, den allein gehen kann, ust his

1:°
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dem Ta  >  E, dem das erste selbstverdiente (eld nach Hause brin
Wie Gott mıt uns Menschen, W1C verständige Eltern mıt ihren Kindern,
sollen alle gesellschaftlichen Gebilde und Gemeinwesen, insbesondere Staat
und Gemeinde, muıt ihren Gliedern verfahren. Das ist wohlverstandene Sub-
sidiarıtät!

Ks gibt Fälle und Lagen, 1111 enen der Mensch außerstande ıst; die Lei-
stungen vollbringen, denen Regelfall sehr ohl imstande ist und
die vollbringen Leben Gehalt und Erfüllung <ibt. Hıer hat die
Gesellschaft „„ersatzweise“” INZUSPTINSEN. Nicht als ob die gesellschaftliche
Tätigkeit der Leistung minderwertiger ‚„‚Ersatz WAartC, ohl aber dem
Sinne, da{fß der Mensch glücklicher WAaLC, selbst etiwas eisten können,
statt fremde Leistungen ı Anspruch nehmen, S  fe)  N der Allgemeinheit
auf der Tasche lievren Nicht die gesellschaftliche Hilfeleistung
1St mangelhaft der minderwertig, sondern die Lage dieses Menschen, der-
zufolge hilfsbedürftie 1sSt die SCINCLIL Hilfsbedürfticekeit entsprechende SC-
sellschaftliche Hilfeleistung behebt den Mangel gleicht die Unwertigkeit auUs

durch ihre 7zusätzliche Werthaftickeit Jle Sozialleistungen (aus Sozialver-
sicherung, Versorgung oder Fürsorge), die 1NCecIN Bedürfnis entsprechen.und
ihm geeigneter VW eise abhelfen, sind als werthaft bejahen, aber eben
iınsowenl S 1C eLNEIN Bedürfnis entsprechen und ihm wirklich gee1gneter
Weise abhelfen. In geeigneter Weise das besagt, da{fß die geleistete Hilfe
für ihren Empfänger z wirkliche Förderung:bedeutet, SC1NC Leistungs-
fähigkeit soviel möglich wiederherstellt oder erhöht, nicht aber ıhm
Leistungen, denen fähig W ar: der befähigt werden könnte, abnımmt,
wodurch der Leistung entwöhnt würde, der Sar iıhm die Möglichkeit

CISCNCL Leistung entzieht und VO  — Fremdhilftfe abhängig macht
Wenn die Neuordnung der Sozialleistungen die Stelle der Abspeisung
m1L 1Der Rente weitsehend die ‚„Rehabilitation“ setzen 111 den

Leistungs un: Erwerbsfähigkeit beeinträchtigten Menschen miıt dem
Aufgebot aller Mittel ber die verfügen wieder voll leistungsfähig
machen anstrebt liegt das Sinne des Subsidiariıtätsprinzıps
Hilfe, ‚.„emeinschaftshilfe Selbsthilfe

Fruchtbare Beschränkung
Das Subsidiaritätsprinzıp ordert die gesellschaftliche Hilfeleistung und

wahrt zugleich ihren rechten Sinn da{ßs S16 nämlich wirklich hilfreich, för-
derlich SCL, nicht aber Bemutterung der Bevormundung entarte, kei-
D1eLr W eise die Freiheit die Selhbstverantwortlichkeit und die Entfaltungs-

oglichkeiten dessen dem geholfen werden soll beeinträchtige oder schmä-
lere Indem das Subsidiaritätsprinzıp den wahren Sinn der gesellschaft-
lichen Hilfeleistung wahrt wehrt aller unrechten, verkehrten gesell-
schaftlichen Tätigkeit und legt ihr damıiıt S Beschränkung qauf Jede Ord-
HUD ist diesem Sinne Beschränkung die Unordnung kann sich auf Tel-
tem Felde tummeln und austoben 1€ rechte Ordnung ist schmalen

%
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Weg gebunden ber diese Beschränkung IsSt fruchtbare Beschränkung Das
Gemeinwesen welches CS SC1 das sich Tätigkeit auf das
beschränkt wodurch sSC1INeEN Gliedern die besten V oraussetzungen und
Vorbedingungen dazu verschafft dafß S16 durch Regen ihrer CISCNCNH Kräfte
das Höchstmafß persönlicher Entfaltung erreichen, wird eben dank dieser
C15CeIH Beschränkung fruchtbar wirken Gemeinwesen, das diese WOC15C

Beschränkung außer acht läßt un sich miıt Aufgaben aller Art übernimmt
wird sich überbürden sSCcC1Ne Kräfte verzetteln un erschöpfen wird schliefß-
lich das, w as VO:  a} Rechts WE  € eisten sollte, eisten nicht mehr iM -

stande
Staat freie Inıtiative

In den politischen Erörterungen der Gegenwart geht oft die
Frage, ob die Allgemeinheit der Staat SIN bestimmte Aufgabe nıcht besser
erfüllen onne als die Initiative einzelner Menschen oder uch freier Ver-
gemeinschaftungen, un!: oh nıicht deswegen diese Aufgabe VO Staat ber-
NOmMMeEeEN werden sollte Ein öffentliches (staatliches, gemeindliches) Insti-
tut wird allgemeinen reichlicher mıiıt Mitteln ausgestattet werden können
als prıvates. Sollen Aus diesem runde für alle erdenklichen, sıch IÖör-
derungswürdigen Zwecke öffentliche (staatliche gemeindliche) Institute —
richtet werden ? Da die Mittel die öffentlichen Kinrichtungen letzten
Endes VO  an den Steuerzahlern aufgebracht werden INUSSCH, 1l1esen Iso Mittel
entzogen werden wäas ihre CISCNEC Leistungsfähigkeit schmälert kommt

auf die Abwägung führt 1€e ZWAaNSSWEIS Zusammenfassung der Mit-
tel der öffentlichen Hand ANCeLr überlegenen und zugleich ür das
allgemeine Wohl benötigten Leistung, dafß die unvermeidliche Beeinträch-
Ugung der materiellen Leistungsfähigkeit und damıiıt zugleich des Spielraums
freier Initiative der Staatsbürger dadurch unzweiftfelhaft überwogen wird?
Wenn Ja, dann bedeutet die öffentliche Maßnahme pCr saldo für S16 S

Förderupg und ist ach dem Subsidiaritätsprinzip gerechtfertigt; ergibt
sich dagegen pCr saldo Minusposten, dann hat die Ma{fsnahme unter-
bieiben. — Die Prüfunege W1€6 diesbezüglich steht darf INnan nıcht auf die ZULTC

KErörterung stehende Einzelmaßnahme allein abstellen, sondern mu{fß S16

Zusammenhang des (Ganzen sehen. uch die Häufung VO  —_ Einzelmaßnah-
mMen deren jede für sich allein gesehen ach dem Subsidiaritätsprinzipdurchaus vertretbar Warc kann CLr solchen Überbelastung und damit
Beeinträéhtigung der Leistungskraft und Bewegungsfreiheit der einzelnen
Tühren, dafß ohltat Plage wird. In eLiNer Zeit, der S1C.  h die soz1ialen Be-
ziehungen unausweichlich 1MMer mehr verdichten un Gefahr sınd

Gestrüpp werden das 1€ Freiheit des Menschen erstickt ihm den
Raum Initiative un selbstverantwortlichem Handeln Nımmt bedarf 1ese
Seite der Frage besonders sorgfältiger Prüfung Es geht den Menschen
Einem austier mas INna  } vielleicht (%) etwas (Sutes antun, Wnnn A  4! ihm
das Dasein möglichst bequem und komfortabel macht gut und reichlich



Oswald VvVon Nell-Breuning
füttert, einen wolflb-emessehen Auslauf gewährt, jede mstmngend—e Ar-
eıt aber erspart. Dem Menschen ware damit nichts (Gsutes getan; Gegen-
teil: ware damit entwürdigt, würde unter solcher Behandlung Körper
und (Feist verkümmern, würde ZU. wohlgepflegten, aber keiner och-
leistung mehr Tähigen Stalltier herabgedrückt.

Recht der kleinen Lebenskreise
In Anwendung auf das Verhältnis VO übergreifender Cesellschaft und

Gliedgesellschaft ormuliert das Subsidiaritätsprinzip manchmal als das
‚RKRecht der kleinen Lebenskreise‘ Auf die posıtıve Seite dieses Verhältnis-
S d.i auft die Pflicht des srößeren sozlalen Gebildes, den V.O ihm —-

faßten kleineren Gebilden Hilfe und Körderung angedeihen lassen, wurde
bereits eingangs hingewiesen. uch 1er <ilt, dafß die Hilfe wirklich hilf-
reich, die Förderung wirklich förderlich Se1N hat Was das umfassende
und übergreifende (Gemeinwesen unternımmt, mu{ unmittelbar den lied-
körperschaften und auf diesem Wege mittelbar den Menschen zugute kom-
INCN ; darum darf den Gliedkörperschaften nichts, WOrIn diese selbst sich
aNSECMESSCHETI-, nützlicher- Uun: erfolgreicherweise betätigen könnten., ent-
ziehen. Das gilt Sı mehr, als ‚„‚kleineren Lebenskreise““ die einzelnen
viel unmiıttelbarer mittätig und mitverantwortlich se1n können als
Beren und daher schwerer überschaubaren Sozilalgebilden, mıiıt deren wach-
sender Gröflße das anteilmäßige (G(Gewicht un!: damıt der jeweilige Einfluß
des einzelnen immer geringer wird Letzten Endes finden alle mensch-
lichen, auch die gesellschaftlichen W erte ihre Verwirklichung 1Ur 1m Men-
schen. Darum liegt NUur die] en1ge Gesellschaftstätigkeit richtig, die den Men-
schen, ıIn denen allein doch die Gesellschaft besteht, höherer ertver-
wirklichung oder W erterfüllung verhilft. W enn heute vielfach gefiOor-
ert wird, die öffentlichen Mafßnahmen sollten nicht lebensftern und lebens-
fremd ‚„dImn grünen Tisch““ erklügelt werden, sondern lebensnah sein, ist
auch 1€eSs nichts anderes als die recht verstandene Horderung des Subsidiar1ı-
tätsprinzıps. Se!'bstverständlich entspricht dem ‚‚Recht der kleineren Le-
benskreise‘“‘ auch die entsprechende Pflicht: W1€ der einzelne nıcht VON sich
auft andere abschieben darf W as CL selbst eisten kann, dürfen auch die
xleinen Sozlalgebilde sich nicht den Aufgaben entziehen, die S16 selbst
meılistern vermögen, s16e qauft breitere Schultern überbürden, die
doch eben 1Ur unter der Voraussetzung tragfähiger sind, da{fß ihnen nicht
gemutet wird, die gehäufte Last aller Kleineren zugleiclg auftf sich nehmen.

Föderalismus
Z allos ıst der Föderalismus eine Verwirklichung des Subsidiarıtäts-

prinzips, aber eben doch 1Ur CINE, WCNI)1 uch durchaus bedeutsame, niıcht
die Verwirklichung, als welche manchmal ausgegeben wird. Um echte
Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips sein, mu sich dieser Födera-
lismus zudem offen halten nach unten und ach oben. ach unten, die



Zur Sozialreform
Gliedstaaten müssen das Kigenleben der (Semeinden und höheren Gemeinde-
verbände ebenso eifersüchtig schützen, se1ine Förderung sich ebenso anSC-
legen SECLN Jassen, W1€ S1e ihre Eigenständigkéif un Selbstwera.fitwortung 1m
Gesamtstaat und diesem gegenüber verfechten. ach oben: der (>esamtstaat
(Bundesstaat) INı seinerseıts wiederum bereit se1nN, sich aqals Lied grölßere
überstaatliche (supranationale) Gebilde einzuordnen und Zuständigkeiten

S16 abzugeben. Dagegen Zweistufigkeit der Staatlichkeit dem ®)  inne,
dafß sowohl das (Ganze als auch die Glieder (Länder) ‚„Staaten“
überkommenen Sinne des orties Se1IN müßten, wird durch das Subsidiarıtäts-
prinz1ıp nıicht erfordert; CS auch andere Lösungen, die ihm vollkommen
gerecht werden. Kbensowenig kann die Verteilung der Zuständigkeiten ZW1-
schen dem (Sanzen (Bund) un:! den Gliedern Ländern) unmittelbar Aaus dem
Subsidiaritätsprinzip abgeleitet werden. Was besser beiım Bund und W.

besser bei den Ländern aufgehoben st, bedart sorgfältiger und sachverstän-
diger Prüfung VO  — Kall Kall Da; Subsidiaritätsprinzip ordert diejenige
Verteilung der Aufgaben auf Gemeinden, Gemeindeverbände, Länder,
Bund, zwischenstaatliche (internationale) und überstaatliche (supranationale)
Kinrichtungen, bel der dem Menschen besten geholfen ıst Unter dieser
Rücksicht des Dienstes Menschen verbietet das Subsidiaritätsprinzip,
irgendwelche Angelegenheiten Aaus bloßer Megalomanie oder der blofsen
„Anziehungskraft des größeren tats““ willen weıter ach oben verlagern,
als sachdienlich ıst

Staat und Familie
F  Doktrinäre Verftechter des Subsidiariıtätsprinzips fordern die Rücküber-

zahlreicher, derzeit VO'  en (Gemeinde un Staat übernommener Sozial-
leistungen auf die Famuilze. In beschränktem Umfang ist diese Forderung be-
rechtigt, nämlich insoweılt Familien ihren hilfsbedürftigen Familiengliedern
Hilfe und Beistand VErsaSCNh, obwohl S11 azu >]  Sut imstande waren. InsoweitA aber hat die Forderung sich eben diese versagenden Familien wenden.
Im übrigen kann 1Ur die Frage gestellt werden, ob die Kinrichtungen der
ötftfentlichen Kürsorge,® der Sozlalversicherung und der Versorgung vielleicht
Tehlerhaft angelegt sind und dadurch sittlich ungefestigte Familien azu VEL-

Jeiten, sich ihren Pflichten entziehen und eren Iast auf die AN-
gemeinheit werten. In begrenztem Umfang wird das der Fall SeIN ; be1 der
Neugestaltung der Dozlalgesetzgebung wird sorgfältig darauf achten
haben., Anreize und Gelegenheiten ZUuU solchen Mifßbräuchen tunlichst be-
seıtigen;: Vollkommenheit 1äßt sich uch diesem Punkt nicht erreichen.
S0, W16 die Dinge liegen, äßt sich aber keineswegs behaupten, uULlSCITIC Ein-

uch das Verhältn.isv VO!]  — öffentlicher un freier Fürso£ge un! Wohlfahrtspflege wäare
unter der Rücksicht des Subsidiaritätsprinzips erortern. Zweiftellos wird seltens der öifent-
lichen Hürsorge und Wohlfahrtspflege nicht selten un! manchmal ın bewußter Grundsätz-
lichkeit em Subsidiaritätsprinzip zuwidergehandelt, Wenn hier aut diesen wichtigen Fragen-kreis nicht eingegangen wird, deswegen, weil hier nicht Verstöße EC das Subsidiaritäts-
prinz1ıp zusammengetragen und gerügt, sondern
SE1LN echter Sinn herausgearbeitet werden soll.

1N€ Mißdeptungen richtiggestellt und <
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richtungen der Versorgung, er Sozialversicherung und der Sffentlichen
Fürsorge se1eNn dazu angetan oder Jlegten Sar darauf ab, die wechselseitige
Hilfe 1m Familienkreis zurückzudrängen. Im großen und ganzen sınd diese
Finrichtungen geschaffen worden, Leistungen siıchern, die untfer frü-
heren Verhältnissen ınem grolsen eil Von der Familie erbracht werden
konnten und erhbracht wurden, die ber unter den heutigen VE HSTGa
zwieitellos die Kräfte der Familie übersteigen. (Sewt1 könnte und sollte
eIN1SES geschehen, die Verhältnisse ändern und die Familie W1.  eder
dem den Stand setzen, w As heute jenseits ihrer Reichweite liegt Das.
kann ber eine Aufgabe aut lange Sicht SeiNn In der Gegenwart vVeErma$s
1€ grolße Mehrheit der Familien den Bedürfnissen, insbesondere der Alters-
sicherung, welıtem Umfang aber auch des Ausgleichs zwıschen den Leiten,

eNnenNn 16 Familie über eine Mehrzahl VON KErwerbspersonen verfügt und
sich daher wirtschaftlich günstiger Lage befindet, und LZeiten, denen en
eINZIger Ernährer 1€ Bedürfnisse iIner vielköpfigen Familie (u gleich-
zeıt1g die alten Eltern und für eine heranwachsende Kinderschar) auf-
OMMen mulß, aus e1gener Kraft nicht genugen. Das besagt nicht, da{iß die
Familien diesbezüglich nichts könnten der sollten; besagt Nn daß
sS1€e. der groidsen Mehrzahl Ausreichendes tun nicht vermö0gen, un!: daß
deshalb die Solidarhaftung 1ıne€es weıitg vielleicht der
Volksgemeinschaft insgesamt, eingespannt werden muß

Wo die konkrete technische Ausgestaltung der ’ Alterssicherung oder
des Ausgleichs der Familienlasten geht, sollte selbstverständlich das Sub-
sidiariıtätsprinzip stets vor Augen behalten werden. (Serade 1ler aber kann
VOT SeINeTr emselitigen Ausdeutung und Anwendung nicht nachdrücklich g.-
nNnugs SEWATNLT werden. Ohnehin ist bei der Anwendung sozlalphilosophischer
Axiome auftf technische Kinzelfragen immer Behutsamkeit geboten, da all7zu-
leicht Kurzschlüsse S1C  h einschleichen, Tatfragen, Zweckmäßigkeitsfiragen
und Grundsatzfragen durcheinandergeworfen werden. Die Erörterungen der
letzten Jahre ber die Kinderzulagen sind dafür e1in unerfreulicher Beleg.
Mit dem Subsiäiaritätsprinzip allein lassen sich bestimmte Lösungen weder
begründen noch widerlegen. Die Lösung jeder Aufgabe kann NUur aus dem
Sachverhalt und den Sacherfordernissen abgeleitet werden: aus diesen
läßt.sich erkennen, ob ein kleines (Sebilde imstande ist der ın den Stand SE-
SETIzZTt werden kann eine Aufgabe ausreichend und zuiriedenstellend erfül-
len, der ob CS notwendig ist, auf e1in grölderes und umfassenderes Gebilde
zurückzugreifen; ob S1IC.  h empfiehlt, tTür verschiedene Aufgaben Je eıgene
Aufgabenträger bestellen der C1ine Mehrzahl VO Aufgaben einem e1in-
zıgen („‚Mammut“‘‘-)Gebilde übertragen. Das Subsidiarıtätsprinzip ann
hierzu immer CN: „Jragt 16 Kirche nicht Aaus dem Dorf“‘, rückt
die Dinge nıcht weiter V O! den betroffenen der beteiligten Menschen fort,
als die Sache CS erfordert;: Zweifelsfall entscheidet uch lieber für die
den Menschen nähere Lösung' im kleineren Kreis als für die den Menschen
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ferri-ere Lösung irgendeiner entlegenen oder ber iıhm schwebenden Groß-
oder Rıeseninstitution; hütet euch vor der Verführung des Perfektionismus!

Wenn Pius bereits 1931 wulste, daß viele Angelegenheiten, die früher
1m kleineren Kreise zufriedenstellend erledigt wurden, heute DUr och VO

Großgebilden der SAr VOoO Staate selbst bewältigt werden können, dann
sollte Inäal ein Viertel;ahrhundert später unbefangen un!: vorurteilslos
se1n, nıcht gleich LZeter und Mord angeblicher Verletzung des Suh- E
sidiarıtätsprinzıps schreien, beispielsweise vorgeschlagen wird, Kin-
derbeihilfen durch die Finanzämter auszahlen lassen und aus allgemeinen
Haushaltsmitteln decken. Man sollte sachlich die Vor- un! Nachteile die-
sl [ und anderer Lösungen prüfen; das Subsidiaritätsprinzip aber kann EeTsSt
dann 1Ns Feld geführt werden, W'C) ach Abwägung aller Gründe für und
wider die Gründe für die fiskalische Lösung leichter wlegen und dennoch
jemand auf dieser Lösung beharren sollte.4 DAWirtschaft 1LNM Subsidiaritätsprinzip

uch für den Raum der Wirtschaft, der Gesamtwirtschaft (Volkswirt-
schaft) und der Einzelwirtschaft (Betriebswirtschaft), bietet das Subsidi-
arıtätsprinzip eiNe überaus wertvolle generelle Richtlinie, aber eiIne SPC-
ziellen Lösungen, allerwenigsten Patentrezepte. Die Gesamtwirtschaft
W1€E die Einzelwirtschaften Betrieben und Haushalten aufbauen, da{fß die P E NEntscheidungsbefugnisse und damit die Verantwortung möglichst weiıt ach
unten verlagert un:! auf diese Weise möglichst 1e] Gelegenheit geboten wird,

der Vera.ntworttmg sich bewähren und als Persönlichkeit reifen, das an L D E Ta 1 A
ist die allgemeine Rıchtlinie, die das Prinzip gibt. Wer davon durchdrungen
ist, dafß alle gesellschaftlichen Veranstaltungen ihren Sinn darin erfüllen,
dem Menschen helfen, ZU Krfüllung sSeiINnes Menschtums verhelfen,
dem wird CS Ce1IN Herzensanliegen se1ln, Lösungen finden, die einen solchen
Aufbau der Wirtschaft (Ganzen und den inzelwirtschaften ermög-
lichen. Diese Lösungen erarbeiten, das heute och unmöglich Erschei-
nende INOTSCH möglich Z.U machen, ber die Brauchbarkeit vorgeschlagener
Lösungsversuche befinden und sich e1in Urteil bilden, wleweıt der
bezeichneten Richtung mıiıt ihnen vorankommt, ıst wiederum nicht
Sache des Sozialphilosophen, sondern des Fachmanns Organisationsfragen.
Der Sozialphilosoph mit seinem Subsidiarıtätsprinzip stellt 1Ur die Auf-
gabe; S1e6 lösen, aber auch die gefundene Lösung kritisieren, geht ber

d.  d. Zur institutionellen Regelung des Familienausgleichs so11 hier bewußt keine Stellung
SC werden. Zur Fra C, ob Kinderbeihilfen für ali Kinder (vom ersten ab) gewährtwerden sollen, bedarf ebenfalls keiner Anrufung des Subsidiaritätsprinzips. Dieser Vor-
schlag widerlegt siıch damit, da{fß W1e iImmer 1900208  an wenden mas die Mittel ım Krgeb-i VO  e den gleichen Familien ‚aufgebracht werden müßten, denen die Beihiltfen für das erste
(und zweiıite ınd ausgezahlt würden, S€ 1 denn, gelänge, Familien mıt negatıver Kinder-
zah austin machen und zwischen ihnen und den WFamilien mıit positiver Kinderzahl den
Ausgleich durchzuführen. Forderungen solcher Art wıe Familienlastenausgleich zugunstenaller Familien mit Kindern ad absurdum führen, ist Sache des volksbiologischen un
volkswirtschaftlichen Sachverstandes; die hohe Sozlalphilosophie un:‘ ihr Subsidiaritätsprinzipgollte Inan nicht darum bemühen.
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se1ne Zuständigkeit hinaus; uch für die ritik ist auf den Sachverstand
des Fachmanns angewlesen und daher mindesten nicht allein zuständig.

W enn heute mıt Berufung auf das Subsidiaritätsprinzip verkündet wird,
der Staat habe die Wirtschaft ZzUuU beaufsichtigen, allenfalls bestimmten
Grenzen lenken. aber nıcht selbst wirtschaften, 165 Se1L vielmehr Sache
der Staatsbürger, ıst auch das E1n Mißbrauch des Subsidiaritätsprinzlips.
Offtfenbar nehmen die Vertreter dieser Heilslehre S16 selbst nicht SAanz CI'IIS .
Da{fs der Staat Verkehrsanstalten WIe Eisenbahn un! Post betreibt, Kanäle
und Autobahnen baut un vieles andere mehr, beabsichtigen sS1e kaum abzu-
schaffen. Solange die Menschheit zurückdenken kann, ıst die W asserwirt-
schaft (Bewässerung Kuphrat, Nil! , Entwässerung, Vorflutregelung, Wild-
bachverbauung, Schiffbarmachung und Schiffb arerhaltung der Flüsse. Trink-
Wasserversorgung) öffentlich betrieben worden, großräumıg durch die Staa-
ten, ım ENSCTCH Raum uch VO den (Gemeinden. uch daran dürfte
aum viel äandern wollen. Wiederum kann NUur der wirtschaftliche Sachver-
stand entscheiden, welchen Källen un!: 1ın welchem Umfang 6S geboten ist,
da{fßs der Staat selbst wirtschaftet. Die Gründe können, W1€e schon Aaus den
geführten Beispielen hervorgeht, sehr verschiedener Art Se1in Das Subsidi-
arıtätsprinzıp sagt keineswegs: der Staat darf nicht wirtschaften: Sagı 1m

Gegenteil: der Staat soll da, aber uch Nr da wirtschaften, CL damıt SEe1-
NeN Bürgern einen wirklichen Dienst erweılst, der auch nicht durch unbeab-
sichtigte Nebenwirkungen, WwW16€e Verengung des Kr teraumes a. IIl., Sse1LN
Gegenteil verkehrt wird. Wo diese Richtlinie eingehalten wird, ist die staat-
liche (verstaatlichte) Wirtschaft ‚„„subsidium ”” für 16 Glieder des staatlich
geeinten Volkes; WO diese Richtlinie überschritten wird, da allerdings führt
die staatliche Wirtschaft WIe auch jedes Übermafßs Gemeinwirtschaft (nur
dieses ' ZULL Beeinträchtigung der freien Persönlichkeit und ihrer Eptfaltu.ng.

Das Subsidiaritätsprinzıp gehört den sozialphilosophischen „ew1gen
Wahrheiten“‘‘. Da{ißs 19 der Enzyklika „Quadragesimo anno““ 1951 erstmals

feierlicher OoOTrmM proklamiert wurde, WAar herausgefordert durch die Zeit-
verhältnisse. S0 erschien als Korrektiv des überhandnehmenden ollek-
H1 vısmus. Dieser Umstand erklärt wohl auch, da{fß 1e56€ Proklamatıon eın
weltweites Echo0 fand un heute weıteste K reise sich darauf berufen w1e auf
e1INeE altbekannte Selbstverständlichkeit. Der oleiche Umstand erklärt aber
auch, W1€eE CS der beklagenswerten Vereinseltigung sSeines Sinngehaltes
kommen konnte. Gewilß ist eın Schutzwall SC  3 alles, w as Kollektivis-
I1NUSs ist oder en Kollektivismus führt ber als echtes un tragendes
sozlalphilosophisches Prinzip ıst SeinNn Gehalt POSTLLV, erschöpft sich nıicht
der Negatıon, 1m unfruchtbaren „Anti” Fährt INa  =; fort, w1€e 165 den
etzten Jahren geschehen ıst, 1LUF die negatıve Seite des Prinzıps betonen.
und CS obendrein unsachlicher, voreingenommener W eise 1Ns Feld füh-
recn, Kontroversen mi1t der Berufung auf das Subsidiarıtätsprinzıip abzu-
schneliden, anstatt sS1Ee mıt Aaus der Sache geschöpften Beweisgründen ZU-
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Lragen, dann steht befürchten, da{fß C: viel VO  , demt;den heute ı
weıtesten Kreisen genießt, einbüßen wird Ständige Überstrapazierung kann

auch als Wafftfe SC den Kollektivismus 1Ur stump{f machen. Nutznießer
davon W Aareimil die ohnehin wieder autlebenden kollektivistisch-totalitaristi-
schen Strömungen Uun: Kräfte, der Sozialreform damıiıt nicht vedient

Seinsethik un Naturrecht heute
Von ILHELM 5. ]

Be1l aller Sympathie, die sich da Naturrecht ach dem Krieg 116|  = WOTL-

ben hat die VErSANSCHECN Jahrzehnte 15 I1 die Gegenwart 1N€e1nNn ließen
CS klar ı Erscheinung eten, wohin S positivistische Auffassung des
Rechtes führt ıst doch z SCWISSC Abneigung dagegen geblieben. Na-
mentlich den Reihen der Juristen sınd LILINET och viele die Türchten,
dafß eINErSE1I die Annahme verbindlichen Naturrechts der iıllkür Tür
und Tor öffne, da VO ıner eindeutig bestimmten naturrechtlichen Norm
nıicht die ede SC1MN könne da{fß anderseits Naturrecht och CNILSET als
das POoS1LVEe Recht dem Leben SC1I11C steten Wandelbarkeit und Entwick-
lung m1T unbesrenzt vielen verschiedenen Einzelfällen gerecht
werden vermo0oe un da{fß darum als notwendig abstrakte Norm S

sunde EKntwicklung des sozialen Lebens 19808 eInmMe
Ahnlich und vielleicht och mehr 1st der Fra_ge ach der Norm

siıttlichen Handelns den etzten Jahren LNINESL wieder darauf hingvewtlesen.
worden, dafß die allgemeinen Grundsätze der thik nıicht SCHNUSCH,
Urteil ber die ethische Qualität Z  ( Handlung ermöglichen Das | E
ben SC ] vielgestaltig und ı steter Entwicklung:; ETSt recht SC ] die jewenlig
konkrete Situation nicht einfach C116 Anwendung der allgemeinen rund-
satze Ja 16 Grenzsituation entziehe sich ihnen völlig Deshalb komme
allein autf die rechte Grundeinstellung A das Gute tun, annn PeI'-
sönlicher Entscheidune das einmalige 1eTr und Jetz Tuende bestim-
Inen In diesem persönlich subj ektiven Vollzug der Handlun«e VOFLF ott liege
ihr ethischer Wert ordern da{fß die Handlune e1LN! sachlich objektive
Qualität habe ethisch wertvoll SCHN, heiße = Gesetzesmoral sank
UONLETEN die dem (zeist des Kvanseliums nıcht entspreche

EKs siınd 1U gerade Tünfundzwanzlg Jahre verflossen, da{f der inzwischen
heimgegangene Erzbischof Wendelin Rauch Vo  - Freiburg Br damals
(1930) och Professor Priesterseminar Mainz der Westgabe
Josef Geyser die Abhandlung veröffentlichte Eine absolute Lebensordnung
aus realistischer Metaphysik Der Verfessar entwickelt arın die scholasti-
sche Auffassung V'O  - der Begründung der thık der Metaphysik, da{fß

43 Philosophia N1S,. Abhandlungen ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Band
5 s E Regensburg 1930, Habbel.


